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Beschlussvorschlag
Der Jahresabschluss der Gemeinde Blowatz für das Haushaltsjahr 2018 wird 
festgestellt.
Die Haushaltsüberschreitungen im Deckungskreis 53 – Abschreibungen - in Höhe 
von 47.349,17 € werden genehmigt.
Die über das Haushaltsjahr hinausgehenden Ermächtigungsvorträge in Höhe von 
75.000,62 € werden bestätigt.
Eine Entnahme aus der Kapitalrücklage erfolgte nicht.  
Dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2018 die Entlastung erteilt.
 
 
Sachverhalt
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde 
Blowatz zum 31. Dezember 2018 gemäß § 3a KPG geprüft. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und 
seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so 
wesentlich wären, dass sie der Entlastung des Bürgermeisters durch die 
Gemeindevertretung entgegenstehen könnten. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 01.11.2021 beschlossen, 
der Gemeindevertretung die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 
2018 zu empfehlen.
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
1 Pruefbericht Jahresabschluss Blowatz 2018 (öffentlich)

2 Jahresabschluss Blowatz 2018 (öffentlich)

3 Erläuterungen des Jahresabschlusses (öffentlich)
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GEGENSTAND DER PRÜFUNG 
 
Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss der Gemeinde Blowatz für das Jahr 
2018 mit seinen Bestandteilen entsprechend § 43 ff GemHVO - Doppik in der aktuellen 
Fassung. 

 
Auskünfte während der Prüfung erteilten  

 
-     Frau Böckmann (SB Haushalt, Finanzen, Bilanzen) 
-     Frau Schütz (SB Anlagenbuchhaltung) 

 
Alle vom Rechnungsprüfungsausschuss erbetenen Auskünfte und Unterlagen wurden 
umfassend und zeitnah erteilt bzw. übergeben. 

 
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses bedanken sich ausdrücklich für die gute 
Zusammenarbeit! 

 
 

ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 
 
Grundlage der Prüfung bilden §3 Abs. 1 und 2 sowie § 3a der Kommunalprüfungsverordnung 
Mecklenburg - Vorpommern samt dazu gegebenen Erläuterungen des Ministeriums für Inneres 
und Sport des Landes Mecklenburg - Vorpommern. 

 
Die Prüfung hat sich an dem risikoorientierten Prüfungsansatz orientiert. Danach war die 
Prüfung so zu planen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
die Jahresrechnung mit seinen Anhängen vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und so Aussagen zum 
Prüfergebnis getroffen werden können. 

 
Durch Anwendung des Prüfungsansatzes wurden jene Bereiche intensiver geprüft, die im Zuge 
einer Voreinschätzung als besonders Risiko behaftet eingestuft wurden. In einem weiteren 
Schritt wurden die jeweiligen internen Kontrollsysteme hinterfragt und die Plausibilität der 
Angaben überprüft. Stichprobenartig erfolgte eine Prüfung der sachlichen und rechnerischen 
Richtigkeit einzelner Geschäftsvorfälle auf Grundlage der vorgelegten Belege. 

 
Mit Hilfe der von der Abteilung Zentrale Dienste und Finanzen zur Verfügung gestellten 
Buchungsdaten wurden insbesondere die Buchungen von Instandhaltungs- und sonstigen 
Aufwand sowie die Investitionen einer detaillierten Prüfung unterzogen. 

 
Weitere Bereiche wurden stichprobenweise geprüft, wobei Auswahl und Umfang der Stichprobe 
sich am abgeschätzten Risikopotential orientierten. Belege und Aufzeichnungen wurden dabei 
eingesehen. 

 
Im Einzelnen wurden dabei folgende Bereiche und Inhalte einer Prüfung unterzogen:  

 

- Prüfung des Jahresabschlusses bestehend aus den Bestandteilen Ergebnis- und 
Finanzrechnung, Teilrechnungen und Bilanz sowie der Anhang. Dabei wurden 
insbesondere die Angaben im Anhang und in den Anlagen zum Jahresabschluss 
auf Klarheit, Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. 

 

- Prüfung von einzelnen Bilanzangaben auch unter dem Aspekt der Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Dabei wurden folgende Ansätze und 
Angaben überprüft: 
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 Prüfung der Zu- und Abgänge des Anlageverzeichnisses, insbesondere unter 
dem Aspekt der Höhe des jeweiligen Wertansatzes und insbesondere der 
Abgrenzung zum Erhaltungsaufwand. 

  
 Ansatz der Forderungen insbesondere aus Gebührenforderungen, aus 

Transferleistungen und Forderungen gegenüber dem Amt aus der 
Einheitskasse und gegenüber dem Wohnungsunternehmen 

 
 Prüfung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich rechtliche Forderungen 

 
 Ansatz der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

 
 Ermittlung des investiven Anteils an den Schlüsselzuweisungen 

 
 sonstige Vermögensgegenstände 

     
 Prüfung von Ausgaben & Auszahlungen dem Grunde und der Höhe nach und 

die Bilanzierung für  
 

o Außenanlagen Mehrgenerationenzentrum 
o Beschaffungen der Feuerwehr im PSK 12605/08214000 

 
 

Die Prüfung erfolgte am 15.09.2020. Den Mitgliedern wurden vorab die kompletten 
Jahresabschlussunterlagen über das Ratsinformationssystem Allris zur Verfügung gestellt. 

 
Für die Beurteilung und Prüfung sind Wesentlichkeitsgrenzen festzulegen. Die 
Gemeindevertretung Blowatz hat am 25.04.2017 in einem Beschluss mit Dauerwirkung die 
unbestimmten Rechtsbegriffe ausgelegt. Danach gelten folgende Wesentlichkeitsgrenzen: 

- Abweichungen der Ergebnis- und Finanzrechnung von der Planung sind zur 
begründen und im Anhang darzustellen, wenn sie 20% auf die Posten der 
Ergebnisrechnung, mindestens jedoch aber 10.000 € betragen. 
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FESTSTELLUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 
 

Ergebnisse der Prüfung werden als „Feststellung" bezeichnet. Damit kann sowohl eine 
positive als auch eine negative Wertung verbunden sein. 

 
Bei der Prüfung erkannte Verbesserungspotentiale werden als „Empfehlung" im Bericht 
ausgewiesen. 

 
Informationen für die Arbeit der Gemeindevertretung, Ausschüsse und Verwaltung werden 
als „Hinweis" im Bericht ausgewiesen. 

 
 

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2018 
 

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts zum 01.08.2019 konnte die Erstellung eines 
Rechenschaftsberichtes auch für nachzuholende Jahresabschlüsse entfallen. Die Darstellung 
der Ertrags- und Finanzlage, die Analyse der Haushaltswirtschaft und die Risikobewertung sind 
durch die Verwaltung in den Anhang eingeflossen. 

 
 

Anhang und weitere Anlagen zum Jahresabschluss 2018 
 

Der Anhang wurde auf Fehlerfreiheit und Vollständigkeit geprüft. Der Anhang zum 
Jahresabschluss 2018 vermittelt unter dem Aspekt der Wesentlichkeit ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde 
Blowatz. 

 
Der Aufbau und der Inhalt sind systematisch und verständlich aufgebaut. 

 
Es wurde geprüft, ob der Anhang alle nach § 48 der GemHVO Doppik geforderten Angaben 
enthält. Dabei konnte festgestellt werden, dass alle geforderten Pflichtangaben im Anhang 
enthalten sind. Zum Verständnis notwendige Erläuterungen und Hinweise sind umfangreich 
und ausführlich dargestellt. 

 
Die weiteren Anlagen zum Jahresabschluss wurden ebenfalls auf Vollständigkeit und 
Fehlerfreiheit geprüft. Auch diese Anlagen waren vollständig und fehlerfrei vorhanden.
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Ausgaben und Auszahlungen 
 

Die Buchungen auf den Aufwandskonten 5231 - 5238 (Ausgaben für die Unterhaltung & 
Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen und Gebäuden, der Geschäftsausstattung 
sowie der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen, GWG), 5615 (Aufwendungen für 
Dienst- & Schutzkleidung), 5292 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen) und 5693 
(Repräsentationen) wurden einer Prüfung unterzogen. Es sind keine Auffälligkeiten festgestellt 
worden. 

 
Zusätzlich wurden folgende Ausgaben und Auszahlung im Detail geprüft: 

 
Allgemein 

 

Für die Freiwillige Feuerwehr Blowatz wurde ein Hydraulischer Rettungssatz beschafft. 
Der Kaufpreis wurde in 2 Raten a‘ 2.100,00 € bezahlt. Zusätzlich fielen Transportkosten in 
Höhe von 89,25 € an, so dass sich die Gesamtkosten auf 4.289,25 € beliefen. Die 
Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden in gleicher Höhe in der 
Anlagenbuchhaltung erfasst und mit Inbetriebnahme abgeschrieben. Die Buchungen 
sowie die Ermittlung der Restnutzungsdauer waren fehlerfrei und konnten nachvollzogen 
werden.  

 

Die restliche Fertigstellung der Außenanlagen des Mehrgenerationszentrums erfolgte im 
Jahr 2018. Die Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes erfolgte bereits 2017, so 
dass die Kosten nicht als Anlage im Bau sondern im Konto 57300/03910400 
(Außenanlagen von Gemeinschaftshäusern) gebucht wurden. Die AHK in Höhe von 
36.932,24 € wurden ordnungsgemäß an die Anlagenbuchhaltung übergeben und als 
Nachaktivierung zum Vermögensgegenstand verbucht. Auch hier waren die Buchungen 
und die Ermittlung der Restnutzungsdauer fehlerfrei und nachvollziehbar. 

 

Vergabeleistungen 
 

Entsprechend § 3 Abs. 1 Nr. 9 Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg - Vorpommern sind im 
Rahmen der örtlichen Prüfung ein Zehntel der Auftragsvergaben zu prüfen. Dabei sind neben 
dem Grundsatz der „Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit" auch die Einhaltung der gesetzlichen 
Vergabevorschriften sowie die Einhaltung der darauf aufbauenden örtlichen 
Dienstanweisungen zu prüfen. 
 
Seitens der Verwaltung wurde eine Vergabestatistik vorgelegt, aus der die 10% der 
Auftragsvergaben zahlenmäßig ermittelt werden können. Die Vergabeprüfung wird zu einem 
späteren Zeitpunkt gesondert durchgeführt. Sie ist nicht Bestandteil der Prüfung des 
Jahresabschlusses gewesen. Diese Prüfung fällt in die jährliche Prüfung der 
Wirtschaftlichkeits- und Ordnungsprüfung. 
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Einnahmen und Einzahlungen 
 

Die Einnahmen und Einzahlungen wurden schwerpunktmäßig unter dem Aspekt der 
Vollständigkeit der Einnahmeerzielungsmöglichkeit geprüft. 

 
Grundsteuer, Hundesteuer, Gewerbesteuer 

 
Gewerbesteuer 

 
Die Gewerbesteuereinnahmen sind im Jahr 2018 um 10.915,52 € hinter den Planungen 
geblieben. Der Rückgang ist auf eine Anpassung der Vorauszahlung eines einzelnen 
Unternehmens zurückzuführen, welche erst im November 2018 erkennbar war. 

 
 

Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 
 

Gemäß § 37 Absatz 6 Gem-HVO Doppik MV haben Gemeinden eine Rücklage zu bilden, 
sofern sich Mindereinnahmen aus Mitteln des Finanzausgleichs durch einen wesentlichen 
Anstieg der Steuerkraftmesszahl ergeben. Als Wesentlich wird laut Verwaltungsvorschrift 
eine Steigerung der Steuerkraftmesszahl von 30% bezeichnet. 

 
In der Gemeinde Blowatz war im Jahr 2018 keine Rücklage zu bilden. Die Berechnungen 
wurden zum Nachweis vorgelegt. Zum Bilanzstichtag wird daher keine Rücklage ausgewiesen. 

 

Prüfung von Bilanzpositionen 
 

Einzelne Bilanzpositionen wurden dahin gehend geprüft, ob sie sachgerecht erfasst und 
bewertet wurden. 

 
Anlagevermögen 

 
Die Erfassung und Bewertung sowie die Zu- und Abgänge im Anlagevermögen wurden 
stichprobenartig geprüft. Die Prüfung war ohne Beanstandungen. 

 
 

Forderungen 
 

Vom Rechnungsprüfungsausschuss wurde der Ansatz von Forderungen dem Grunde und 
der Höhe sowie der Werthaltigkeit nach geprüft. 
 
Auf dem Konto Nr. 15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich 
werden Forderungen in Höhe von 9.587,15 € ausgewiesen. Neben den Forderungen aus der 
Umlage der Beiträge an den Wasser- und Bodenverband sind in dem Konto Elternbeiträge für 
den Besuch der Kindertagesstätte, Elternbeiträge für Lehr- und Lernmittel der Schule sowie 
Nutzungsentgelte enthalten. 

 
Auf dem Konto 15359100 werden Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten 
Bereich in Höhe von 7.044,11 € ausgewiesen. 
 
Auf dem Konto 15359200 sind Gewerbesteuerforderungen in Höhe von 2.845,00 € gebucht. 
 
Das Konto 154590000 weist offene Forderungen aus einem städtebaulichen Vertrag aus. 
 
Im Konto 15551000 sind Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen aus 
Gewerbesteuerfestsetzungen enthalten. 
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Der Forderungsausweis im Konto 16590111 in Höhe von 3.810,47 € betrifft Mietforderungen 
aus dem Wohnungsbestand. 

 
Auf dem Konto Nr. 17431000 „Forderungen aus der Einheitskasse" werden 24.802,06 € 
ausgewiesen. Gegenüber der Wohnungsgesellschaft werden aus dem Wohnungsbestand 
Forderungen in Höhe von 79.527,80 € ausgewiesen. 

 
Sämtliche Ansätze sind nicht zu beanstanden.  
 
Die Verwaltung der kommunalen Wohnungen sowie die Abrechnung erfolgt durch die 
Wohnungsbaugesellschaft mbH Neuburg. Eine Prüfung durch den Rechnungsprüfungs-
ausschuss erfolgte nicht. 

 
 

Verbindlichkeiten 
 

Vom Rechnungsprüfungsausschuss wurde der Ansatz von Verbindlichkeiten geprüft. 
 

Der größte Posten der Verbindlichkeiten entfällt mit 1.604.846,81 € auf die Verbindlichkeiten 
aus Kreditaufnahmen für Investitionen.  
 
Aus Lieferungen und Leistungen werden für offenen Rechnungen Verbindlichkeiten in Höhe 
von 19.598,28 € ausgewiesen. 

 
 

Sonstige Konten 
 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Bilanzposition „sonstige Verbindlichkeiten" 
geprüft. Über das Konto wurden diverse Vorjahresabgrenzungen in Höhe von 48.637,53 € 
gebucht. Es konnten keine Beanstandungen festgestellt werden. 

 
 

Haushaltswirtschaft 
 

Die Haushaltswirtschaft wurde auf ihre Ordnungsmäßigkeit geprüft. Dabei wurden die 
Einhaltung der Planansätze und die Rechtmäßigkeit ggfs. getätigter 
Haushaltsüberschreitungen geprüft.  
Im Anhang zum Jahresabschluss ist unter Gliederung E auf Seite 104 ff. die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde Blowatz tabellarisch dargestellt und analysiert worden.  
 
Dabei wurde auch auf Abweichungen oberhalb der Wertgrenzen eingegangen und diese 
begründet. Dasselbe trifft auch auf die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr zu. 
 
Die entsprechenden Abweichungen sind während der Prüfung ausführlich von den 
Mitarbeiterinnen der Amtsverwaltung erläutert worden.  
 
Durch die großzügige Einrichtung von Deckungskreisen innerhalb des gesetzlich möglichen 
Rahmens konnten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen vermieden 
werden. 
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Wirtschaftlichkeit 
 

Der Rechnungsprüfungsausschuss konnte bei seiner Prüfung keine unwirtschaftlichen 
Maßnahmen feststellen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Vergabeprüfung nicht 
Bestandteil der Prüfung war. Ebenfalls nicht geprüft wurden die Ergebnisse der 
Wohnungsbewirtschaftung im Einzelnen. Mit der Vergabeprüfung wird sich der 
Rechnungsprüfungsausschuss zeitnah befassen. Eine Prüfung beim Wohnungsverwalter wird 
frühestens zur Prüfung der Jahresabschlüsse ab 2020 erfolgen, da die Prüfung der 
aufzuholenden Jahresabschlüsse Priorität hat.  

 
 

Internes Kontroll - System 
 

Zur Steuerung des Haushaltes werden von der verantwortlichen Sachbearbeiterin 
vierteljährliche Sachkontenlisten für den Bürgermeister erstellt, die einen regelmäßigen 
Plan/ Ist-Vergleich und Aussagen zur jeweiligen Mittelverfügbarkeit ermöglichen. 

 
Eine Kosten- & Leistungsrechnung entsprechend § 27 GemHVO Doppik wird nicht 
eingeführt. Vom Wahlrecht macht die Gemeinde Blowatz Gebrauch.  
 
Ziele und Kennzahlen sind erarbeitet und liegen vor, werden aber noch nicht als 
Ausgangspunkt von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes 
genutzt.  
 

 Das sollte eine Aufgabe für die kommenden Haushaltsjahre sein, sofern die 
Jahresabschlüsse auf dem aktuellen Stand sind. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER FESTELLUNGEN, 
EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE 

 
 

Feststellungen 
 

   keine 
 
 

Empfehlungen 
 
Nach Aufholung der offenen Jahresabschlüsse sollten die Kennzahlen durch die 
Gemeindevertretung überprüft und Ziele neu definiert werden. 
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ABSCHLIESSENDER PRÜFVERMERK 
 
 

Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk 
 
Gemäß § 1 Abs. 4 KPG obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss des  
Amtes Neuburg, da die Gemeinde Blowatz die Aufgaben übertragen hat.  
Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG auch die Prüfung des 
Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung haben wir den 
Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der 
Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des 
Rechnungswesens der 

 
 

Gemeinde Blowatz 
 
 
für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

 
Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss 
gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung 
unter der Gesamtverantwortung des Bürgermeisters erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens 
abzugeben. 

 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3a KPG vorgenommen. 
Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-
, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld der Gemeinde Blowatz sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. 

 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss 
und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der Gemeinde Blowatz sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum 
Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 
Nach unserer Beurteilung, aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen, 
entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den 
Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik 
sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und 
vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gemeinde Blowatz. 
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Der Anhang steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde Blowatz und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
 

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde 
Blowatz ergänzend fest: 

 
 

Das Vermögen beträgt zum 31. Dezember 2018 6.486.351,69 € 
 

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2018 
 

53,10% 
 

Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31. Dezember 2018 

Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.  

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt lt. Haushaltssatzung 

Er wurde nicht überschritten.  

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2018 beträgt 

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2018 

Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 

 

25,80% 
 

 

 

 

         700.000,00 € 
 

 
 

404.937,47 € 
 

0,00 € 
 

  404.937,47 € 
 

 
Der Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren beträgt 
 

Ein Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung ist gegeben. 
 

 

 
  -162.649,35 € 

 

Die Finanzrechnung weist für 2018 einen Saldo der ordentlichen und 

außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von 

 

 

 

 

    75.600,71 € 
 

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung für Investitionskredite 
 

verbleibt ein negativer Saldo in Höhe von 

 

 

 

    -10.075,11 € 

Der Vortrag des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen 

Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung von 

Investitionskrediten aus Haushaltsvorjahren beträgt 

 

 

 

 

 

 

    -278.698,36 € 

 
Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im 

 

Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben. 

 
Die Investitionsauszahlungen betragen in 2018 

 
              176.969,40 € 

Sie sind durch Investitionseinzahlungen finanziert in Höhe von               556.863,14 € 

Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgungen  
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abgenommen um 85.675,82 € 

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt gegeben.  

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat zu keinen wesentlichen Feststellungen 

geführt. 

 

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die 

nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von 

Bedeutung sind. 

 

 

 

 

 

 

 

Neuburg, 24.06.2021 
 

 

Ort / Datum                                                                             Unterschrift 
 

Bernd Hartwig 
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
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Vorschlag zur Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung 
 

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Blowatz, die 
Jahresrechnung 2018 bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den 
Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss zu 
beschließen. 

 

Dem Bürgermeister wird für den von der Jahresrechnung 2018 abgedeckten Zeitraum die 
Entlastung erteilt. 

 

Der Jahresüberschuss in Höhe von 404.937.47 € ist auf neue Rechnung vorzutragen. 





























































































































































































































































































Jahresabschluss 2018 – Gemeinde Boiensdorf: 
 
1. Ergebnisrechnung  
Planansatz:       ./. 40,2 T€ (nach Rücklagenentnahme) 
IST:             83,6 T€ (nach Rücklagenentnahme) 
= Ergebnisverbesserung von 123,8 T€ 
Hauptursache: Das ordentliche Ergebnis liegt mit 10,2 T€ unter dem Planansatz; Mit der 
Änderung der GemHVO-Doppik waren Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage (96,7 
T€) möglich. Dazu konnten der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen 
Zuweisungen 16,6 T€ mehr entnommen werden.  Der Jahresüberschuss beläuft sich damit 
auf 83,6 T€. Vorträge aus Vorjahren bestehen in Höhe von –83,6 T€, so dass sich der 
Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Ein ins Folgejahr vorzutragenes Ergebnis ist nicht 
vorhanden. 
 
2. Finanzrechnung 
Planansatz:      126 T€ Finanzmittelüberschuss 
Ist:       8,8 T€ Finanzmittelfehlbetrag 
= Ergebnisverschlechterung von ~134,8 T€ 
Hauptursache: im laufenden Bereich wie im Ergebnishaushalt erläutert= +10,2 T€, 
im investiven Bereich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit: -39,8 
T€, geplant waren +125,5 T€. Abweichungen entstanden durch nicht durchgeführte 
Baumaßnahmen einschließlich der zugehörigen Fördermittel und Beiträge sowie nicht 
erzielter Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. Die Auszahlungen (442 T€) wurden als 
Ermächtigung ins Folgejahr übertragen. 
Der Ausgleich im Finanzhaushalt konnte unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren 
erreicht werden.  
 
3. Bilanz 
Vermögen der Gemeinde: 4.223 T€ (-38,6 T€) 
Eigenkapital:   3.240,9 T€ (-23 T€) 
Verbindlichkeiten:     482 T€ (-2 T€) 
Eigenkapitalquote:   76,75 % 
Verbindlichkeitenquote:  11,41 % 
Liquide Mittel  
Anfangsbestand:  306,4 T€ 
Schlussbestand:  304,6 T€      (-1,8 T€) 
 
4. Prüfungsergebnis 
Rechnungsprüfungsausschuss hat am 15.09.2020 geprüft, Bericht am 01.11.2021 
beschlossen 
wesentliche Feststellungen:  

- keine 
 
Empfehlungen 

- Nach Aufholung der offenen Jahresabschlüsse sollten die Kennzahlen durch die 
Gemeindevertretung überprüft und Ziele neu definiert werden 

 
->Bestätigungsvermerk wurde uneingeschränkt erteilt 
->Entlastungsvorschlag liegt vor    
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